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646 Ver Tod des Herzogs von Lnghien

ganz unphilosophisch ist, hat daraus die Folgerung gezogen, daß man Genies
erzielen könne durch Mästung. Wir stehn da an einem der Punkte, wo die
Identität des materiellen und des geistigen soinstninZ in die Brüche geht.

Der Tod des Herzogs von Gnghien
Zur Erinnerung an den 21.. März 1.80^

von Walter Berg

(Schluß)

>aß Napoleon in der Tat Enghiens Tod von vornherein be¬
schlossen hatte, beweist die Äußerung der Frau des Ersten Konsuls,

iJosephinens, zu Frau von Remusat am 18. März, Enghien sei
verloren. Und dabei trafen doch erst am 19. März dessen mit

!Beschlag belegte Papiere in Paris ein.*) Vergebens hatte sich
Josephine bemüht, Bonaparte zur Milde zu bewegen. Er hatte ihre Bitte
schroff abgeschlagen.**) War er nicht vor der offnen Verletzung des Völker¬
rechts zurückgeschreckt, so scheute er sich auch jetzt nicht, die Gesetze des Landes,
die er selbst zum Teil gegeben hatte, ganz nach seinem Belieben als nicht
vorhanden anzusehen. Er hätte den Unglücklichen, der ja nun in seiner Ge¬
walt war, in den Kerkern des Staatsgefängnisses ermorden lassen können,
aber er zog es vor, den politischen Mord mit dem Schein des Rechts zu um¬
geben. Der unglückliche Herzog sollte schnell abgeurteilt werden. Die Zeit
zur Inszenierung der widerlichen Gerichtsposse drängte deshalb. Kurz vor
Mitternacht ließ der Major Dautcmcourt, begleitet von einigen Offizieren und
Soldaten, den in tiefem Schlummer der Erschöpfung liegenden Herzog wach¬
rütteln und ein Verhör mit ihm anstellen. Auf die einleitende Frage, ob er
Sold von England beziehe, antwortete Enghien, England habe ihm tonjonrs
un t-raiteinsni bewilligt, nnd er habe nur das zum Leben.***) Dann wurde
er nach seinem Range in der CondeschenTruppe befragt, worauf er antwortete:
OonnnanZg.nt äs 1'ÄVg.nt-gg.r66 sn 1796 et tmn'onrs, Äsvnis 1796, c-onims
oominanäant Se 1'g.vg.nt-garäs. Eine Bekanntschaft mit Pichegru stellte er in
Abrede mit den Worten: ^s ns I'ai, js vrois, Minais vn; ^js n'g-i voint sn
äs relations avee Ini. 5s 8ais, «zn'il a ä6sirs ins voir. -1s ins Ions <Zs vs
xg,s 1'g.voir oonnn, ä'axiss Iss vils rno^sns äont on cllt cin'il g, vonlu ss ssrvir,

*) NölQ. äs Rsmuss-t I, S> 342.

**) Nsm. Äs Römnsat I, S. 316, 338 und Boulay a. a. O., S. 234 ff.: Ixn ksmwss
n'vlltsnäollt ri«M a I» politiqns. I-s Äno ä'NiAoio« «ort I» vsngsanov Äo» ^vglsi»; il «zt
entrs, »xrö» tont, clsos I» oonsxÜAtion Äv KvoiMs: I/iinxnnits vnoonrsßsrsit los z>srt>»-
.Is sui« 1'nourms no I'ZZWt, js »ms I» Ksvolntion kranyAso, vt jo I» «outiviiärai.

-i-»-«:^ I'^nglstsrrv Ini aooorcls wujoui's nn trgitvmvllt, st in'il n'a «ins osla pour
vivrs. ?isoss znclivimro« ot niLtoriqnss rslativss an proovs cln «las Ä'LnßKisii oto.
Paris, 1823. S. XV.
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s'üs sollt vr^is. Auch Dumouriez habe er nicht gesehen, ebensowemg nur ihm
verkehrt. (?^8 ä'^vant^s; je ne Mmais vu.) In das über das kurze
Verhör abgefaßte Protokoll trug er eigenhändig die Bemerkung em: ^vant
6s siMvr 16 xrössnt xrooks-vöiwl, ^ kais, avee illstWoo, 1a üöinanäo 6 avoir
uns Mäisllee xartiouliöre xremier vollsul. Nvll llom, man ranZ, ma
taovll äs xenssr et 1'llorrsllr üs ma siwMoll, nrs kont <Z8v6rer a.u'i1 ss
rskusera vag a wg. äeillg.lläs.

Dann wurde der Herzog der Kommission vorgeführt, worüber das Urteil
die Stelle enthält: I.« xr6siäellt a fait ameuer 1s xrevsllu livro et «ans tsis.
^ a oräonllo an oaxitaille-ravxorteur äo Sollllör eollllaissWM äes xieees
wnt a vii^e a.u'a Äeonarss. au vomvis ä'llll«. Diese xiöoe iilli^us war der
Konsularbeschluß. Auf dem Tische lagen die aufgefangnen Briefe des Herzogs,
ferner die Briefe des Straßburger Präfekten Shee und ein umfangreicher Bericht
des Staatsrates Real, worin Enghien als Teilnehmer an einer gegen die Sicher¬
heit oder vielmehr die Existenz des Staates gerichteten Verschwörung geschildert
war. Gendarmen waren zur Sicherheit des Saales cmwesend. Zunächst wurde
der Konsularbeschluß. als das Aktenstückder Anklage, verlesen. Dann begann
wieder das Verhör. Auf die Frage, ob er gegen Frankreich die Waffen ge¬
tragen habe, entgegnete der Herzog: oll'il avlüt lÄit touts 1a Zuerrs. ot Mii
p^tait äslls 1a Ävelaratioll an'il a si^ss. ferner ^u'ü 6wt xrst a lans
^ Snerre, et «ll'il ässirait avoir <w ssrvios äav8 1a llollvelle ^orre (ts
^n^loterre eolltre 1. Balles. Er bejahte wieder die Frage nach der englischen
Unterstützung. Weiter erklärte er: 1'ai ooinwttu avo wa kamills vour rooollvrsr
l'nsrit^o Äs ms« -illoßtre8. st äepllis a^ 1a xaix est taite. ^j'm r«ll ^u il
u> a plus Äs rois M Luwxe. und endlich: ?aitö8-moi a88a88iner, x^^uo
t°Uö o«t 1'mtelltioll äe oewi am voll« a sllvo^s ioi. 1° ll'ai xws rioll a
^»s 6irs. Obgleich ans tiefem Schlafe gerissen, bewahrte er seme volle Wnrde
und antwortete auf alle Fragen mit ruhiger Sicherheit und Festigkeit. Äie
Kommission erachtete sich nun als hinreichend belehrt; das Verhör wurde be¬

endigt und der Herzog abgeführt. m ^ ^
Dieses Verhör entsprach nicht den gesetzlichenVorschriften, ^ach ven

französischen Gesetzen Hütten dem Herzog die Antworten nochmals vorgelesen
werden müssen, nm die Richtigkeit des Protokolls zu erhärten.*) Das geschah
aber nicht. Ferner bestimmte das Gesetz, daß sich nach Schluß des Verhörs
der Angeklagte einen Verteidiger zu wählen habe, oder daß ihm em solcher zu
bestellen sei.**) Auch das geschah nicht. Der Herzog hätte sich ja auch nur
aus den Gendarmen einen Verteidiger wählen können. So blieb ihm auch me,e
vom Gesetz ausdrücklich bestimmte Wohltat versagt. Es erfolgte nun eme kurze

*) ^'t. 17 la I°i 13 drumÄrs M V: I.'wtorr°Mwir° tim U °n ^!°ow--s M xi-övMu. »kii. qu'll Äsc-Wö si röxo^s» °->t stö MÄomönt ti-MSWwd,
vontisllnsnt vsrito, st s'il xErsists; MciasI il ÄMMÄ sto.

^) ^rt. 19 ü° 1. 1°i 13 br^iro V: ^xrö« avoir ^'/^wr^m^ ^
i^Dvrwur äira xrövsnn äo LMis olisix Ä'un Mai xour Äöksnssur. I^s Pi» , , i-^.wmlts ÄwiÄi^ <-L cIöiM«sui' c>MS tmitss Is« c-laWS»Äs oiwzwns xr-zssn» sui
ii'U äsolais i^'it ns psut tlürs os otioix, Is raxxoiwur lv tviÄ xour Kn.
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Beratung der sogenannten Richter. Aber noch in derselben Stunde, kurz nach
Mitternacht, wurde der Unglückliche wieder dem Gerichtshofe, d. h. derselben
Militärkommissivn, vorgeführt. Auch das war wieder ein ganz ungesetzliches
Verfahren, denn das Gesetz bestimmte, das Gericht solle bei Tage und öffentlich
stattfinden. Aber freilich, dieses Gaukelspiel eines Spruchgerichts vertrug die
Tageshelle nicht. Es handelte sich ja auch nur darum, irgend einen Grund
für das Erkenntnis des Todesurteils aufzufinden. Noch vor dem Urteils¬
spruche war schon das Grab im Schloßgraben ausgeworfen worden. Savary
hat diese Scheußlichkeit später vergeblich zu leugnen versucht. Die gerichtliche
Untersuchung war im wesentlichen nur eine Wiederholung des ungründlichen
Verhörs. Bei dem Mangel an Zeugen für oder gegen den Angeklagten waren
die gegen ihn erhobnen Beschuldigungen nicht beweiskräftig, sobald der An¬
geklagte die Schuldfrage verneinte. Aber dieser Punkt kümmerte den Gerichts¬
hof nicht, bei dem alles Ungesetzliche möglich war, weil der Tod Enghiens
schon bestimmt war. Auch jetzt antwortete Enghien ruhig, fest und mit edler
Würde. Die Anklageschrift beschuldigte ihn erstens, gegen Frankreich gefochten
zu haben, zweitens, im Solde Englands zu stehn, und drittens, mit England
Komplotte gegen die innere und die äußere Sicherheit der Republik geschmiedet
zu haben. Die beiden ersten Punkte konnten nicht dnrch französische Gesetze
abgeurteilt werden, da Enghien als ein Bourbon nicht Untertan der Republik
war, und da er ferner nicht Emigrant, sondern Verbannter und nicht mit den
Waffen in der Hand auf französischem Boden oder im eroberten Feindeslande
ergriffen, sondern aus einem neutralen Lande unter Verletzung des Völkerrechts
aufgehoben worden war. Der dritte Anklagepunkt aber gehörte nach dem
französischenGesetz über Komplotte überhaupt nicht vor eine Militürkommission,
sogar nicht unter dem Vorwande des Konnexes mit andern Verfehlungen, sondern
vor einen Zivilgerichtshof. Zu dem ersten Punkte erklärte Enghien wieder
freimütig, gegen Frankreich gefochten zu haben, und nannte die Feldzüge, an
denen er beteiligt gewesen sei. Auf die zweite Anklage gab er zu, eine englische
Pension bezogen zu haben, stellte aber entschieden in Abrede, im Solde Englands
zu stehn. Den dritten Anklagepunkt wies er als ganz unwahr und unbegründet
mit Entrüstung zurück. Nun versuchte der Gerichtshof, den Herzog in die
Verschwörung von Pichegru, Cadoudcil und Genossen zu verwickeln, da man
unbedingt einen Grund für die Verurteilung zum Tode haben mußte. Enghien
jedoch erklärte fest seine Unschuld: er habe nichts davon gewußt, keinen der
Verschwornen gekannt und niemals mit ihnen in Verbindung gestanden. Die
Richter waren in einer höchst unangenehmen Lage. Dem Herzog war nicht
beizukommen,und man konnte keinen Rechtsgrund auffinden, der zur Begründung
des Todesurteils genügt hätte, das der Erste Konsul haben wollte. Hulin
bekam später, als er alt und halb blind geworden war, Gewissensbisse und
schrieb eine Rechtfertigungsschrift, betitelt: Hxplieatiovs ollkrtss g.ux noinnies
i!NMrt,ig,ux au sujet äs lu, vomnüssion ilu11tg,irs instituvs XII xour
juger 1e ckue ä'DnANien (Paris, 1823), worin er sich vergebens bemühte, seinen
Anteil der Schuld an dem widerwärtigen Gaukelspiel dieser Gerichtssitzung von
sich abzuwälzen. Darin sagt er über das Verhalten Enghiens vor der Kommission,
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der Herzog hc.be mit stolzer Sicherheit und mit Verachtung jede Anschuldigung
einer auch nur mittelbaren Teilnahme an einer Verschwörung gegen das Leben
des Ersten Konsuls zurückgewiesen, aber freimütig bekannt, gegen Frankreich
gefochten zu haben. Den oft wiederholten Bemühungen der Richter, ihn zur Uo-
schwächnng seiner Tonart zu bewegen, sei er mit hochherziger Entschlo senheit
entgegengetreten. Er habe geäußert, daß er nur die Rechte semer Fanulre auf¬
recht erhalten habe, uud daß ein Conde nur mit den Waffen m der .Hand wieder
in seiu Vaterland zurückkehren könne. Seine Geburt und seine Denkweise
machten ihu für immer zn einem Feinde der gegenwärtigen Regierung.
Standhaftigkeit seiner Gestündnisse habe die Richter in Verzweiflung gebracht.
Zehnmal hätten sie versucht, ihm einzugeben, von seinen frühern Erklärungen
°bzustehn. Seine Antwort sei immer dieselbe geblieben: er sehe die ehrenwerten
Absichten der Mitglieder des Gerichtshofs, könne sich aber der von ihnen an¬
gebotenen Mittel nicht bedienen. Nochmals sprach Enghien die Bitte mn eme
Unterredung mit dem Ersten Konsul aus. wie er es schon am Schlüsse dev
ersten Verhörs vor Dautaucourt getan hatte. Die Richter schienen für einen

Augenblick Napoleons Forderuug vergessen zu haben und die Begleit der
Bitte einzusehen. Aber Savarh verhinderte die Erörterung der ^iter mit der
Bemerkung, aus eetw äeiuanäe 6tM inopportune. (Hulm a. a. O. S. b.) ^le
Richter mußten sich fügen. Nun ging man au die Abfassung des VerdisDas war bei de Lage der Diuge eiue höchst schwierige Au gäbe denn das
französischeGesetz verengte ausdrücklich, daß im Protokoll die Tatsachen m t
größter Genanigkeit angegeben würden, für die die Todesstrafe verhangt wnrde.
Ferner war die Angabe der Gesetzesartikel vorgeschrieben, nach der die Sen euz

^f°lgt war. und schließlich mußte natürlich die Sentenz der Anklage entsprec^mD°s alles machte der Kommission schweres Kopfzerbrechen. Endlich stellte man

den Wortlaut des Verdikts, wie folgt, fest:") ^ , ^
Das Kriegsgericht erklärt Louis Antoine Henri von Bourbon, Herzog

von Enghien

1. einstimmig für schuldig, die Waffen gegen die französische Republik
getragen zu haben.

2. einstimmig für schuldig, seine Dienste der englischen Regierung, dem

Feinde der Republik, angeboten zu haben. .
3. einstimmig für schuldig, von besagter englischerNegierung Agenten aus¬

genommen und akkreditiert, ihnen Mittel zum Verkehr in Frankreich an die Hand
gegeben und sich mit ihnen gegen die innere und äußere Sicherheit der Republik

verschworen zu haben, .
^ 4. einstimmig für schuldig, sich an die Spitze einer Vereinigung französischer
Emigranten und andrer gestellt zu haben, die sich an Frankreichs Grenzen m
Freiburg und in Baden sammelten und von England besoldet wurden,

5- einstimmig für schuldig. Verbindungen mit der Stadt Straßburg in oer
Absicht gepflogen zu haben. Aufruhr in den benachbarten Departements zu
erregen, um eine Diversion zugunsten Englands zu machen,

MioiÄi'ss usw. S.XXIV u. flqde., Nr. 10: vommwion mMmi-k. »ps-Ms,
lonnüg I» prsiriiöro (Uvision usw.
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6. einstimmig für schuldig, einer der Begünstiger oder Mitschuldigen der von
den Engländern gegen das Leben des Ersten Konsuls gerichteten Verschwörung
zu sein und beabsichtigt zu haben, im Falle eines Erfolgs dieser Verschwörung
in Frankreich einzudringen.

Man erkennt die ganze Ungesetzlichkeit des Verfahrens aus diesem Schrift¬
stücke. Auf die drei Anklagepunkte des Konsulnrbeschlusses erfolgt ein Verdikt,
das deren sechs enthält, von denen nur der erste zutraf, aber wie schon oben
bemerkt wurde, nach den damals in Frankreich giltigen Gesetzen keine Bestrafung
herbeiführen konnte. Die fünf folgenden Anklngepunkte sind absichtlich erfunden-
Ferner hatten die Richter, entgegen der bestimmten Forderung des Gesetzes,
kein dullstin äss lois (Gesetzbuch)vor Augen. Auch ist es nicht bezeugt, daß
der Vorsitzende den Text des Gesetzes vor dessen Anwendung auf den vor¬
liegenden Fall vorgelesen hätte. Eine Abschrift dieses Schriftstücks wurde sofort
dem Ersten Konsul zugestellt, der sie mit dem Vermerk: Zum Tode verurteilt,
ohne Zeitverlust der Kommission wieder zugehn ließ. Das zuerst entworfne
Protokoll des Kriegsgerichts trug neben dem Datum des 20. März den Zusatz:
äsux Ksurss äu niatin. Diese Worte wurden ausradiert, aber nur flüchtig, so-
daß sie dennoch lesbar blieben. Seit der Vorführung des Unglücklichen waren
also schon zwei Stunden verflossen. Da Enghien nun noch vor dem Grauen
des Morgens ausgelebt haben sollte und das Grab schon seiner harrte, war
nur noch wenig Zeit übrig für die Fassung des Urteilspruchs in gesetzmüßiger
Form unter Hinzufügung der einschlägigen Gesetzesartikel. Aber nicht das Urteil,
sondern der Tod Enghiens war ja die eigentliche Aufgabe des Kriegsgerichts,
und so glaubte man, für die Formalitäten Zeit genug nach der Hinrichtung zu
haben. Das Todesurteil hatte gelautet: I/rman,imit6 äss voix Ä6olar6 oou-
xaols, et 1o.i g, appliaus l'art. . . . äs 1a loi äu. . . a-illsi ocmsu ... st, so. von-
se^usncs, ocmäarnns' a 1a vsins äs inort. Oräorms Hus 1s orüssut juAö-
nisut sers, sxs'oo.ts äs suits, g. 1a, cliliZsiios äv. vaxitg,ill.s-rÄxvortsv.i', avrs8
en s,voir clono.6 Issturs, en xr6senos äs8 äiktsrsu8 ästaodsinsns äs8 oorvs
äs 1a ssarnisoo, M oonäkilins'. ?ait, olos st jnZs usw. (Visess ^äis. S. XVIII,
Nr. 5.) Die punktierten Stellen blieben unausgefüllt. Auch fehlte die Unter¬
schrift des Gerichtsschreibers, ohne die nach dem französischenGesetz die Strafe
nicht vollzogen werden durfte. Übrigens war auch die Bestimmung der unge¬
säumten Urteilsvollstreckung ungeheuerlich und völlig ungesetzlich. Denn das
Gesetz gewährte gegen alle kriegsgerichtlichen Urteile entweder den Rekurs einer
Revision oder eine Kassationsinstanz wegen des Jnkompetenzpunkts. Das Gesetz
vom 17. Messidor des Jahres XII, wonach jeder Rekurs gegen die Urteile der
Militärkommissionen untersagt war, ist erst vier Wochen nach dem Tode Enghiens
erlassen worden; aber sogar dieses strenge Gesetz bestimmte ausdrücklich, daß die
Urteile 8sront <zx6outö3 äans Is8 vinZt> cjMt>rs Ksurs äs Isur prononoiMou.
Unter den Nichtern sogar wurden Zweifel an der Giltigkeit dieses Meisterstücks
bonapartistischer Gerechtigkeitspflege laut, und Hulin selbst äußerte später über
diesen Punkt, die vermeintliche Urschrift, ungeachtet des Umstcmds, daß sie mit
allen Unterschriften versehen war, sei wegen ihrer mangelhaften Form beseitigt
und nach Ablehnung mehrerer mißglückter Entwürfe durch ein regelmäßigeres
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Schriftstück ersetzt worden. Er habe nur vergessen, das erste hiermit zu einem
bloßen Entwürfe gewordne Schriftstück zu vernichten, chulm, LxMo^ions,
S. 11 u. 12.) In allen wesentlichen Punkten stimmt übrigens das oben ange¬
führte zweite Schriftstück mit dem ersten überein, nur enthielt es mn ^chtusse
statt des Befehls der unverzüglichen Hinrichtung die Bemerkung: Orcionns
eu ski-x, suvo^ü, äW8 Iss äüws xrösorits x-u- 1-i loi, 5 1k äüiZenes (In xrv-

siäsvt st Äu raxxorwur, uns oxiMit.ion tiint -iv winistrs Äs 1a ^ns. ^Zr^ä-^M, niwiströ äs 1a Lustlos, et au Z6n6ra1 vusk. Aouverusur cis
?aris. (xiöees ^äio., S. XXX u. ff.) Das scheint ein letzter Versuch gewesen
zu sein, durch die Beobachtung der gesetzlichen Formalitüten Zeck zu gewinnen
und vielleicht eine Milderung des napoleonischen Befehls herbeizuführen, ^m
Zusammenhange damit wurde nochmals Enghiens Bitte um eine Unterredung
mit dem Ersten Konsul besprochen, und Hulin entschloß sich, an Bonaparte zu
schreiben, nm ihm Enghiens Bitte vorzutragen. Da aber trat Savary wieder
M dem Schreibenden mit der Frage: Was machen Sie da? Als Hulm ant¬
wortete: Ich schreibe an den Ersten Konsul, um ihm die Bitte des Angeklagten
und die Anempfehlung des Gerichtshofs vorzutragen, nahm ihm Savary vie
Feder aus der Hand und erwiderte: Sie haben Ihr Geschäft beendigt was
nun noch zu tun ist. liegt mir ob. Darauf verließ er das Zimmer, das e
hinter sich abschloß. Während die Richter noch auf den Wagen warteten, wurde
plötzlich das Knallen einer Gewehrsalve hörbar. Der Justizmord war voll¬
bracht. Hulin legte später in seinem und seiner Mitrichter Namen gegen die

furchtbare libUlung bei der Vollstreckung des Urteils lebhafte Verjüngew. da ihr Urteil nur angeordnet habe, daß Abschriften an den KnegsmiNiste.
dm Oberrichter uud den Gouverneur von Paris, der allem die Hinrichtung zu
^fehlen hatte, gehn sollten. Diese Abschriften waren noch mcht emmal ange-
Wigt. da hatte Enghien schon ausgelitten. Savary kümmerte sich freilich Nicht

u>n die Formalitüten; er wußte, was er zu tun hatte. ^„„^Über die letzten Augenblicke des unglücklichenOpfers bleibt noch folgendes
nachzutragen. Der Offizier, der Enghien zum Tode führte, hieß Hare und
war der Kommandant des Schlosses von Vineennes. Er h^te ft her in

Regiment Rohalinfanterie gedient und Enghien noch als ^^ben gewm. T
ergriffe» teilte er seine Erinnerung dem Herzog mit. der ebenfalls em^Bewegung empfand. Es ging bei Fackelschein eine fwstre Wendeltreppe w
hwab. Von einem furchtbaren Gedanken ergriffen, fragte Enghien stills ehen
°w Offizier: Wohin führen Sie mich? Ich würde lieber sterben. °ls lebendig
w einem Keller begraben sein! Nein. Monseignenr. sagte Harel nut schluch¬
zender Stimme, darüber können Sie ganz ruhig sein. Man trat nun durch
eme kleine Pforte in den Schloßgraben. In der Nähe des °ff«m Grabes
stand das Exekutionskommando der Elitegendarmen. Mein Gott nef Enghien
aus. was habe ich denn getan? Da trat ein Adjutant vor mid verlas das

Todesurteil. Enghien bat ihn. die einleitenden Formeln und die Einzelheitenwegzulassen und zur Hauptsache zu kommen, bewahrte übrigens auch ^etzt nocy
seine edle Haltung. Dann wünschte er einen Beichtvater, der jedoch mcyt zu
haben war. Nun kniete der unglückliche Herzog zu kurzem Gebete meder, eryoo

Grenzboten I 1904



652 Der Tod des Herzogs von Lnghien

sich und sprach mit fester Stimme: Na,r<zN0i)3! Es war ungefähr vier Uhr.
Der Morgen dämmerte nur ganz schwach; es war ein dichter Nebel. Fackeln
waren deshalb zur Stelle. Dem Todgeweihten soll sogar eine Laterne an
einem Knopfe des Rocks befestigt worden sein, damit die Schützen das Ziel
nicht verfehlten. Enghien ließ sich, ohne zu zittern, an die Stelle führen, wo
er sterben sollte. Man wollte, daß er niederknie, aber er tat es nicht, sondern
sagte mit Festigkeit: Ein Bourbon beugt das Knie nur vor Gott! Er reichte
noch eine Haarlocke, die er sich abgeschnitten hatte, samt einem goldnen Ringe
und einem Briefe dem nächsten besten Soldaten hin mit der Bitte, die Andenken
nach Ettenheim an die Prinzessin Rohcm gelangen zu lassen. Schon streckte
der Soldat die Hand danach aus, da rief der befehligende Offizier: Niemand
soll hier die Aufträge eines Verräters ausrichten! Enghien wollte sprechen;
er begann: Meine Freunde! wurde aber wieder durch den Offizier unterbrochen,
der ihm zurief: Du hast hier keine Freunde! Der Herzog konnte nur noch
sagen: Meine Tapfern, ich sterbe für mein Vaterland und meinen König! Da
rief Savary, der auf der Brustwehr stand, dem Offizier den Befehl zu, Feuer
zu geben. Dumpf knallten die Schüsse in der dicken Luft. Enghien fiel leblos
zu Boden. Aber sogar der Tod des Opfers hinderte die Schergen Bonapartes
nicht, den Leichnam, angekleidet wie er war, ohne jedes Anstcmdsgefühl in die
Grube zu rollen. Das Trauerspiel war zu Ende. Die korsische Vendetta hatte
ihr Opfer vernichtet. Als man wenig Stunden später dem Ersten Konsul die
Vollstreckung des Todesurteils meldete, sagte er kurz: <ü's8t dien!

Wie Savary später, obwohl vergebens, sich zu rechtfertigen suchte in seiner
Schrift: Mtrait äs8 ins'inoires äs N. 1e äuo äs lioviA» (zonesrug-Qt lg. oata-
strvxlis äs N. 1s äas ä'Nlignisn (Paris, 1823), so war auch Napoleon in der
Folgezeit bemüht, die Schuld von sich abzuwälzen. Zwar beunruhigten ihn die
Äußerungen der europäischen Höfe nicht eben sehr, aber die allgemeine Ent¬
rüstung in Frankreich selbst war ihm sehr unangenehm; sie störte ihm seine
Kreise. Paris war nach dem Bekanntwerden der Nachricht von der Hinrichtung
in einem Zustande dumpfen Schreckens wie zur Zeit des Terrorismus. Diese
Volksstimmung machte auf Napoleon einen tiefen und nachhaltigen Eindruck-
Noch in seinen Nswoirss äs 8t. Ilslsns bürdete er Tallehrand und Savary
die Verantwortung auf. Aber Talleyrcmd konnte an Enghiens Tod kein In¬
teresse haben, und Savary war nur der gehorsame Diener seines Herrn.
Napoleon stellte die Hinrichtung Enghiens als einen Akt der Notwehr und
Selbstverteidigung hin, wenn er schreibt: Von allen Seiten wurde ich durch die
Feinde bestürmt, die die Bourbons gegen mich hetzten, wurde bedroht von
Windbüchsen, Höllenmaschinen und verderblicher Kriegslist jeder Art- Auf
Erden hatte ich keinen Gerichtshof, bei dem ich hätte Schutz fordern können.
Also hatte ich ein Recht, mich selbst zu beschützen, und indem ich einen von
jenen tötete, deren Anhänger mein Leben bedrohten, wurde ich befugt, den
übrigen einen heilsamen Schrecken einzuflößen. Auch sagte er in einem Zusatz
zu seinem Testament: ^I'ai kait arrZtsr st ^sr 1s äus ä'LnANisn, xg,ros
oslg. 6tM Qses88g,irs 5, 1a 8Ürst6, 5 1'intsrst st Z, 1'normsur äu xsuxle tra»'
?N8, lorsyus 1s soints ä'^rtois sritretsnait, äs 8on avsu, 3oixg.vts g,88e>,88M8
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K ?aris. O^ns une ssinblMs eireonstMos, ^'g-Airais äs rosnis. (Boulay
a- a. Q. S. 283.)

Und die Staaten Europas? — Ein Schrei der Entrüstung durchhallte die
europäische Welt; das ungesetzlich vergossene Blut schrie um Rache; das ver¬
höhnte Völkerrecht heischte Sühne. Der Unwille einzelner Stimmen war sogar
Napoleon vernehmlich. Aber was geschah durch die Negierungen? — Nichts! —

15. März hatte Nachts um ^1 Uhr der Kommandant des in Kehl liegenden
badischen Jnfanteriepostens, Leutnant Husschmidt, in fliegender Eile den Prinzen
Ludwig von Baden von dem Einbrüche der Franzosen in das badische Gebiet
benachrichtigt. (Politische Korrespondenz Karl Friedrichs von Baden, V. Band.
Heidelberg, 1901. S. 8, Nr. 7.) Kurfürst Karl Friedrich verlangte daraufhin
von dem französischenGesandten Massias Aufklärung. Statt der Antwort über¬
reichte dieser am Nachmittage ein vom 10. März datiertes Schreiben Talleyrands
"tt den Minister, Baron v. Edelsheim, worin die unverzügliche Auslieferung
ewes vorgeblich in Offenburg bestehenden, Hochverrätischen Ausschusses sowie
^aut der Abmachungen des Friedens von Luneville die Ausweisung sämtlicher

im badischen Lande aufhaltenden Emigranten gefordert wurde. In der
^cht trafen weitere Nachrichten in Karlsruhe ein, die die Ettenheimer und
^ffenburger Gewalttaten meldeten. Nun erst, nachdem alles vorbei war, über-
landte Caulaincourt nach dem erhaltnen Befehle das zweite Schreiben Talleyrands
an Edelsheim, das vom 11. März datiert war. Darin führte der Minister aus,
die Verhafteten hätten sich durch ihre staatsgefährlichen, verbrecherischenPläne
außerhalb des Völkerrechts gestellt. Mit diesem durchaus haltlosen Hinweise,
durch den die unerhörte Gewalttat des Friedensbruches gerechtfertigt werden
!v verband der Minister den ganz unberechtigten Vorwurf, die kurbadische
Legierung habe alle Umtriebe des Prinzen von Enghien und der übrigen Ver¬
hafteten stillschweigend geduldet. In Karlsruhe herrschte eine ungeheure Anf¬
ügung bei Hofe und in der Bevölkerung, als diese Vorfälle bekannt wurden,
""d sie wuchs noch, sobald man von der Schreckenstat von Vincennes Kenntnis
erhielt. Tief empfand der greise Kurfürst den ihm cmgetanen Schimpf, der ihn
^ so schmerzlicher traf, da Talleyrand wie Napoleon selbst sich sogar bemühten,

en Schein zu erwecken, als ob die badische Negierung mit den französischen
Maßregeln einverstanden gewesen sei.*) Aber was konnte er tun? Er mußte
ia leider mit der Schwäche seines Ländchens gegenüber dem mächtigen und noch
dazu höchst rachsüchtigen französischen Nachbarn rechnen. Es konnte für ihn
6ar kein Zweifel darüber herrschen, welches Schicksal er uud sein Staat im
^alle eines Protestes gehabt haben würden. Eine Erklärung der sittlichen
Entrüstung wäre nur ein beschriebnes Blatt Papier gewesen; sie hätte die ein-
^ gescheheneSache doch nicht mehr ungeschehen gemacht, vielmehr nur dazu
^getragen^ die exponierte Stellung des Kurstaats zu verschlechtern. Es galt

In den Nsivoii-W Äs Niot äs Nslito heißt es z. B. ausdrücklich: I^v N-u'N's,vs Mi-
^ Piswiöi-g isguisition » oonssuti yus js ill'sn swMl'AWS. Dabei muß die Darstellung
^elschingers: I.c> äuo ä'DnAlusii, Paris, 1888, S. 262, 411 ff., abgewiesen werden, der in
kritikloser Weise diese auf Irreführung der öffentlichen Meinung berechneten französischen Lügen
als Tatsachen hinnimmt.
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die Lösung der sehr mißlichen Aufgabe, vorsichtig und zurückhaltend jede Reizung
Bonapartes zu vermeiden und dabei doch nach Möglichkeit die eigne Würde zu
wahren. In dieser schweren Verlegenheit sah man sich sogar genötigt, der auf¬
geregten Bevölkerung alle öffentlichen Gespräche über das Ereignis unter Straf¬
androhung zu verbieten. Durch ein Generaldekret vom 16. März ferner erfüllte
man Talleyrands Verlangen nach einer Ausweisung sämtlicher Emigranten, fügte
jedoch die bestimmte Erklärung hinzu, daß das bisherige Verhalten der kur-
badischen Regierung in der ganzen Sache keinen Tadel verdiene. (Polit. Korresp-,
S. 15, Nr. 16.) Das Generaldekret wurde im Moniteur vom 27. März 1804,
Nr. 186 in einer bis auf eine absichtliche Fälschung getreuen Übersetzung ver¬
öffentlicht. In dem badischen Original heißt es nämlich: „Nachdem nun durch
eine von der französischen Staatsregierung eingetretne Requisition, gewisse be¬
stimmte Ausgewanderte wegen Verwicklung in eine Staatsverschwörung wider
die dortige Verfassung handfest machen zu lassen, und durch die zu gleicher
Zeit von einer militärischen Streifmannschaft geschehene unvermuthete Bei-
fahung derer in diese Classe gerechnete Individuen der Fall eingetreten ist, wo
Ihre Kf. D. den Aufenthalt der französischen Ausgewanderten in Ihrer Landen
als der Ruhe des deutschen Reiches gefährlich und der französischen Staats¬
regierung verdächtig ersehen müssen, wird .... das Verbot des Aufenthalts
für sämtliche Emigranten .... erneuert usw." Der französische Text im Moniteur
aber lautet: 1,6 60uvsrnsniöut traurig vsnAnt cls rsczusrir 1'a.rrsstatiori <1s
vörtg-ivs suuArss clsnomiusZ, imM<zus8 clg-ns 1s ooinxlot trg,lu6 vontrs 1a von-
Mtution, et uns xatrcmills inilitkürs vsns-nt äs lkirs 1'g.rrsstÄtivn clss cnmxris
inäivicluL clans vstte olg-sss, Is woinsnt sst vsnu, oü 8. ^. 8. sst odli^s
cls voir usw. Man hat hier also absichtlich die Worte „zu gleicher Zeit" und
„unvermutet" einfach nicht mitübersetzt, um ein Einverständnis der badischen
Regierung mit dem französischen Gewaltstreich zu konstruieren. Mit solchen
Mitteln arbeitete das Kabinett Bonapartes! Als diese Fälschung im Moniteur
erschienen war, gab der badische Gesandte in Paris, Freiherr v. Dalberg, dem
Minister v. Edelsheim zu erwägen, ob nicht eine amtliche Verwahrung gegen
diese Entstellung am Platze sei. Aber man war am Karlsruher Hofe bei der
Schwierigkeit der Lage froh, daß Napoleon und Talleyrand sich zufrieden
gegeben hatten. Die Haltung, die Baden damals gegen den französischen Gewalt¬
haber einnahm, war ohne Frage sehr schwächlich, aber man würde ungerecht
sein, wenn man vergessen wollte, einmal, daß sie von der Macht der Verhältnisse
erzwungen war, und zweitens, daß auch andre, viel mächtigere Reichsstünde damals
nicht wagten, ihre Meinung in dieser Angelegenheit frei zu äußern.

Am preußischen Hofe z. B. war man von der Verhaftung nnd Hinrichtung
Enghiens zwar höchst schmerzlich berührt, scheute sich aber, durch eine Erklärung
der Mißbilligung die Pflege der guten Beziehungen zu Frankreich zu gefährden.
In diesem Sinne schrieb Lombard damals an Hardenberg die jämmerlichen
Worte: „Das Beste, was wir bei diesem Vorfalle tuu können, ist, keinerlei
Lebenszeichen von uns zu geben." Und Hardenberg stimmte dem völlig bei.
(Bcnlleu: Preußen und Frankreich II, 262 und Bailleu: Briefwechsel König
Friedrich Wilhelms III. uud der Königin Luise mit Kaiser Alexander I, 52.)
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Auch in Österreich rührte man sich nicht. Denn man fürchtete mit banger Sorge
eine kriegerischeVerwicklung mit Napoleon und war erfreut darüber daß der
badische Gesandte, dem Befehle seiner Regierung gemäß, keine offizielle Anzeige
von dem empörenden Vorgang gemacht hatte. In Ermanglung einer solchen
konnte der Kaiser seine stillschweigende Haltung bewahren. Der Gras Eobenzt
äußerte damals zu dem russischen Botschafter, der ihn auf die Notwendigkeit
Mies Vorgehens im Namen der beleidigten Wurde des Reiches hmwies. die
bezeichnenden Worte: Mus sommes 5 1a dvuone 6u o^on. Ebenso ktagucy
und würdelos war das Benehmen des Reichstags in Regensburg. Die tur-
badische Negierung hatte dorthin natürlich eine Mitteilung des Vorfalls gesandt.
Wer sie war dabei mit der größten Vorsicht zu Werke gegangen, denn sie hatte
sich mit einer knappen, mit Aktenbelegen versehenen „Geschichtserzählung" (Pol.
Korresp. S. 14 Nr. 15) begnügt, ohne Urteile oder Empfindungen auszudrucken.
Auch sollte der Vertreter der badischen Regierung in Negensburg nur mundlichen
Gebrauch davon machen. Der Reichstag aber, diese oberste Behörde der deutschen
Nation, war leider ganz und gar nicht dazu augetan. dem tiefgekränwn Gerechtig¬
keitsgefühl zu einer wirksamen Genugtuung zu verhelfen und eme Sicherung vor
einer Wiederholung solcher Gewalttätigkeit zu verschaffen. Man wag e. abgesehen
v°n einigen Worten des Unwillens, die der kaiserliche Kommissar v Hügel
äußerte, kein offnes Wort gegen den Gewaltigen in Paris; waren doch auch
die Gesandten mancher fremden Mächte in Paris so furchtsam gewesen, daß sie
ihren Höfen nicht einmal die Mitteilung von dem Justizmorde zu machen gelvag
hatten, um den Ersten Konsul ..uicht zu irritieren"! Abwiegelnd ließ sch der
Kurerzkanzlerin Regensburg vernehmen, von jeher habe Übermacht sich Gewal-
t°tigkeitm erlaubt; den Größern stehe es zn. einer solchen Übermacht Grenzen
SU setzen, die andern müßten geschehenlassen, was sie nicht hindern tonnten.
Der traurige Fall Enghien schien also in Vergessenheit gerate« zu sollen

Aber der König Gustav Adolf von Schweden, der sich seit Ende September
an dem nahe verwandten Hofe in Karlsruhe als Gast aufhielt gab Wner

Wken Entrüstung in einer Note lauten und offnen Ausdruck. Auch bündelte er°en französischenGeschäftsträger und sogar den greisen Kurfürsten mit Rücksichts¬

losigkeit' ^ merkwürdigem Widerspruche damit steht freilich ie wnnd^Tatfache, daß der krankhaft launische Maun zugleich semen Adjutanten nach
Paris schickte und sich als Zeichen seiner unerschütterlichen Freundschaft die
Überlasse des Testameuts Eughiens vom Ersten Konsul erwt Der Karls¬
ruher Hof aber sehute sich lebhaft nach der Abreise des gefahrlichen Gastes,
um s° mehr, als man durchaus nicht sicher davor war. daß der Korse in semem
blinden Hasse eiues Tages den ..Zaunkönig" aufheben und dem SchickM
Enghiens verfallen lasten könnte. Doch die unbequeme Mahnung machte n
Paris offenbar nur geringen Eindruck. Weit mehr störte dort das Verhalten
des russischen Kaisers. Am Petersburger Hofe herrschte schon sttt längerer Zer
eine tiefe Abneigung gegen den Bonapartismus und neuerdings eine ungeyeure
Empörung über den Fall Enghien. Kaiser Alexander befahl Hostrauer uno
gebrauchte die heftigsten Schmähworte gegen die französische Negierung. Dieses
..Gesindel von Räubern und Mördern" (rex-urs äe wiganckch. Er war um
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so tiefer entrüstet, als der Kurfürst Karl Friedrich ihm nahe verwandt war.
Der russische Ministerresident mußte deshalb Talleyrand eine Note vorlegen,
worin sich Rußland über die Verletzung des badischen Gebiets bitter beklagte.
Auch überreichte der russische Geschäftsträger in Negensburg, v. Klüpfell, am
6. Mai dem Reichstag ein Schreiben seines Souveräns, in dem gegen den
Ettenheimer Frevel entschiedne Verwahrung eingelegt und auf die Gefahr hin¬
gewiesen wurde, die für das Reich entstehe, „wenn solche Gewaltstreiche für
zulässig gälten oder stattfinden könnten, ohne gefühlt und gehindert zu werden."
Man geriet darob in Regensburg in peinlichste Verlegenheit. Auf die russische
Anregung hin mußte unbedingt etwas geschehen, aber man war dabei fest ent¬
schlossen, in verbindlichster Form zu Werke zu gehn. Darum erklärte am 14. Mai
der österreichischeGesandte — und in ähnlicher Weise infolge einer Vereinbarung
mit dem Wiener Hofe auch der preußische Geschäftsträger —, der Kaiser glaube,
daß es keinem Anstünde unterliege, wenn Frankreich um eine hinlänglich be¬
ruhigende Aufklärung ersucht werde. Darauf beraumte man eine sechswöchige
Verlaßzeit und die Eröffnung des Protokolls auf den 18. Juni an. Napoleon
geriet über alle diese Störungen seiner Politik in große Wut. Er antwortete
mit der Proklamation des Kaisertums und der Abberufung seines Petersburger
Gesandten. Österreich bemühte sich, Napoleon zu besänftigen, und Cobenzl
mußte Talleyrand den Rat geben, Frankreich möge die von ihm abhängigen
Reichsstände zu einer Erklärung bewegen, die die russische Note unwirksam zu
machen geeignet sei. Talleyrand ging darauf ein und schlug zu diesem Zwecke
Baden vor. Dazu gab Cobenzl seine Zustimmung. Vergebens bemühte sich
Dalberg, die höchst peinliche Aufgabe seinem Hofe zu ersparen. Er mußte sich
Talleyrands Willen fügen, doch bestand er fest darauf, daß seinem Souverän
wenigstens nichts angesonnen werden solle, das wider Recht und Billigkeit
verstoße und seine Ehre antaste. Man einigte sich schließlich am 25. Mai auf
den Entwurf einer Erklärung, worin der Kurfürst unter einer Höflichkeits¬
erklärung für Rußland „auf Grund erhaltner Aufklärungen" den Wunsch aus¬
drücken sollte, es möge den Eröffnungen vom 6. und 14. Mai keinerlei Folge
gegeben werden. In Karlsruhe war man nun wieder in einer peinvollen Ver¬
legenheit, um so mehr, als der neuernannte russische Gesandte, Baron v. Maltitz,
gerade damals den badischen Hof dringend aufforderte, des Zaren Vorgehn in
Regensburg zu begünstigen. Soviel jedoch war klar: man konnte den Entwurf
vom 25. Mai in der vorliegenden Fassung nicht annehmen. Denn der Kurfürst
konnte nicht erklären, hinlänglich beruhigende Aufklärungen erhalten zu haben.
Er hätte sonst vor ganz Europa Lügen gestraft werden können; auch hätte
man sonst von ihm gesagt, daß alles mit seinem Wissen und Willen geschehn
sei. Man änderte deshalb den Entwurf dahin ab, daß von „Aufklärungen"
nicht mehr die Rede war, sondern nur der Wunsch geäußert wurde, es möchten
etwaige üble Folgen, die sich aus dem Ettenheimer Ereignis ergeben und die
Ruhe des Reiches gefährden könnten, in Zeiten beseitigt werden. Napoleon
aber war aufs äußerste aufgebracht, daß man in Karlsruhe gewagt habe, den
Entwurf vom 25. Mai eigenmächtig abzuändern. Er drohte, der Kurfürst habe
jetzt die Wahl zwischen Frankreich und Rußland; länger lasse er sich nicht
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foppen. Talleyrand machte der kurbadischen Regierung den Vorwurf der Un¬
dankbarkeit und Zweideutigkeit und verlangte gebieterisch eine unverzügliche,
zufriedenstellendeErklärung, die den Wunsch enthalten müsse, daß der russischen
Note keine Folge gegeben werde. Dalberg äußerte voll Verzweiflung: Das
Messer sitzt uns an der Kehle! Es blieb nichts übrig, als sich dem Zwange
des Gewaltigen zu beugen. Am 27. Juni gab Edelsheim darum dem Grasen
Görtz die Ermächtigung, in der nächsten Sitzung eine Erklärung zu verlesen,
die in allen Stücken der französischenForderung genügte. Dieser Auftrag wurde
am 2. Juli vollzogen. Um nun allen Schwierigkeiten und peinlichen Erörterungen
aus dem Wege zu gehn, fand man in Regensburg schließlichdas schmachvolle
Mittel, noch vor Beginn der offiziellen Ferien, die erst Ende August anfingen,
schleunigst abzureisen. Damit war der traurige Fall Enghien vor dem Reis¬
tage endgiltig abgetan. Konnte die Ohnmacht und Erbärmlichkeit des Reiches
deutscher Nation vor aller Welt deutlicher dargetan werden?

Aber die Jammerseligkeit dieser Politik der namenlosen Schwäche rächte
sich an Deutschland bitter. Wie hätte Bonapartes Übermut nicht ms Unge¬
messene steigen sollen, da er sehen mußte, wie schlechte Hüter ihrer Rechte die

deutschen Fürsten waren! Ungestraft hatte er das badische Gebiet verletzt^ un¬
gestraft tat er dasselbe 1806 an Preußen, ungestraft behandelte er zwei ^ahre
später zu Erfurt das „Parkett von Königen" en w^tollo. Erst das Volt,
das gemißhandelte und geknechtete deutsche Volk, zahlte ihm. als es zum Be¬
wußtsein seiner Würde und Kraft gelangt war. seine Sünden heim.

Im Jahre 1816 - Bouaparte saß schou in seinem FZenkerker St^Helena
Ueß Ludwig der Achtzehnte durch eine besondre Kommission nach dem Opfer
v°n 1804 Nachforschungen anstellen. Man fand alle seine Reste, der Schädel
?°r durch Kugeln ganz zertrümmert. Von den Kleidern fand man noch Über¬
bleibsel, die gleichfalls Kugelspuren auswiesen. Man fand d:e goldne K t.
dm Ring, die Geldtasche mit dem Wappen der Condes. emen klemm Schlüssel
und schließlich noch siebzig Dukaten und Gulden in Rollen, die ihm bei ver
Trennung in Straßburg noch der treue Jacques übergeben hatte. (Das Pro¬
tokoll der Kominission ist abgedruckt als Lxtrait, <w Nonitsur än 30 raars 1»lv

bei Maquart: K^i-m äs xmdliö x»r N. 1° äuo 6e ^o.Paris. 1823. S 53 u ff.) Die Reste des beklagenswerten Opfers bonapartischer
Rachsucht wurden am 21. Mai in einem Bleisarge mit allen seinem fürstlichen
Stande zukommenden Ehren in demselben Saale beigesetzt, wo er zum Tode
verurteilt worden war Der Saal wurde in eine Kapelle verwandelt, und dem
Gemordeten daselbst auch ein Denkmal errichtet. Hundert Jahre sind seit Mer
Mürznacht verflossen; die napoleonische Herrlichkeit ist versunken; andre, bessere
Zeiten sind gekommen, aber die Gegenwart soll mit teilmhmvollem Auge
hineinschauen in die Abgründe der Vergangenheit.
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